
Hinweise für junge Volljährige

1. Habe ich noch einen Unterhaltsanspruch?

Mit der Volljährigkeit endet nicht automatisch der Unterhaltsanspruch gegen die Unterhaltsverpflichteten. Vielmehr sind junge Volljährige die ihrer ersten Schulausbildung nachgehen ( z..B. Abiturienten oder Berufsschüler bis zum 21.Lebensjahr ) den Minderjährigen gleichgestellt. Man spricht hier von s.g. privilegierten Volljährigen. Aber auch nach Erfüllung der Kriterien für den privilegiert Volljährigen endet der Unterhaltsanspruch nicht, sondern vielmehr erst mit der finanziellen Selbstständigkeit.

2. Wie lange bin ich unterhaltsberechtigt? Was bedeutet finanzielle Selbständigkeit?

Der erste Ausbildungsgang muss von den Unterhaltsverpflichteten finanziert werden. D.h. im Zweifelsfall, dass die Zeit bis zum Abitur und noch danach das erste Studium bis zum gewünschten Abschluss unterhaltsberechtigte Zeiten darstellen. Sollten aber in diesem ersten Ausbildungsgang Einkünfte erzielt werden, so sind diese unterhaltsmindernd anzurechnen. Ebenso sind Berufsfindungsphasen oder Ausbildungswechsel mit gleichwertigen Abschlüssen wie der im angefangenen Ausbildungsgang nicht mehr zu finanzieren. Bei Berufsfindungsphasen ist eindeutig zu belegen, dass die gewünschte Ausbildung nur zu dem späteren Termin angetreten werden kann ( z.B. Schulabschluss im April und Ausbildungs-/Studienbeginn erst im September). Ein „Ausruhen“ nach dem Schulabschluss um noch nach dem „richtigen“ Beruf zu suchen und somit das Verpassen der üblichen Ausbildungszeiten ist nicht zu finanzieren. Ebenso ist einem Schulabgänger durchaus zuzumuten, in der Wartezeit bis zum regulären Ausbildungsbeginn einen Teil zu seinem Unterhalt beizutragen.

Von finanzieller Unabhängigkeit spricht man, wenn der Unterhaltsberechtigte durch seinen ersten Ausbildungsgang in der Lage ist, soviel Geld zu verdienen, wie der Unterhaltsanspruch ausmacht.

3. Von wem bekomme ich den Unterhalt?

In der Zeit der Minderjährigkeit ist in der Regel immer nur ein Elternteil bar unterhaltsverpflichtet, weil man sagt, dass der Elternteil, bei dem das Kind lebt, seiner Unterhaltspflicht durch Erziehung und Pflege nachkommt. Dieser Elternteil bezieht dann auch den Unterhalt für den Minderjährigen und verwaltet diesen. Nach der Volljährigkeit sieht dieses anders aus. Grundsätzlich sind dann beide Elternteile barunterhaltspflichtig. Allerdings sieht es in der Praxis etwas anders aus, wenn der Unterhaltsberechtigte noch im Haushalt eines Elternteiles wohnt. Schließlich kommt dieser Elternteil auch für die Unterkunft mit Nebenkosten auf und versorgt diesen Haushalt auch weiterhin. Mit diesem Elternteil sollte man sich vielleicht auf ein Taschengeld bei freier „Kost und Logie“ einigen, bevor man auf den vollen Barunterhalt besteht und durch Kostgeld etc. diese Leistungen „bezahlt“.

Die Barunterhaltspflicht des Elternteils in dessen Haushalt der junge Volljährige nicht lebt, besteht allerdings nur noch gegenüber dem Unterhaltsberechtigten und nicht mehr zu Händen seines gesetzlichen Vertreters, wie zu Zeiten der Minderjährigkeit.  Aber auch hier sollte man sich mit dem Elternteil einigen, bei dem man noch die Füße unter den Tisch stellt. Denn schließlich hat dieser bisher für den Lebensunterhalt auch aus dem Barunterhalt des anderen Elternteils gesorgt.

4. Wie hoch ist eigentlich mein Unterhaltsanspruch?

Während der Minderjährigkeit orientierte sich der Unterhaltsanspruch alleinig am Einkommen des Barunterhaltspflichtigen. Da sich die Barunterhaltspflicht jetzt auf beide Elternteile bezieht (s. Punkt 3.), werden zur Ermittlung des Unterhaltsbedarfes jetzt die Einkommen beider Elternteile herangezogen. Mit dem zusammengefassten Einkommen wird der Unterhaltsbedarf dann in der gültigen Unterhaltstabelle ermittelt. Nun mindert sich noch der Bedarf um das volle Kindergeld.  Dieser ermittelte Unterhaltsbedarf wird dann anteilsmäßig in Abhängigkeit zum jeweiligen Einkommen auf die Elternteile aufgeteilt.  Als Beispiel:

Das Nettoeinkommen des Vaters beträgt 2.000.-€ und das der Mutter 1.000.-€. Zusammen somit 3.000.-€. In der z.Zt. gültigen Düsseldorfer-Tabelle ergibt das einen Bedarf von 519.-€. Dieser wird nun gemindert um das volle Kindergeld in Höhe von 164.-€ wobei ein Restbedarf von 355.-€ verbleibt. Das Einkommen der Eltern steht im Verhältnis 1/3 zu 2/3 und somit teilt sich der Unterhaltsanspruch in 237.-€ an den Vater und 118.-€ an die Mutter auf. 

Dem ganzen sind aber auch Grenzen gesetzt. Die gängige Rechtsprechung geht von einem Maximalunterhalt für einen Volljährigen in einer eigenen Wohnung von 640.-€ aus.

5. Wie sieht es mit der eigenen Wohnung aus?

Eine eigene Wohnung muss durch die Unterhaltspflichtigen grundsätzlich nicht finanziert werden, solange sie dem jungen Volljährigen einen Wohnraum in der eigenen Wohnung zur Verfügung stellen. Eine Ausnahme trifft dann zu, wenn der Ausbildungsplatz nicht erreicht werden kann. 

6.Wer hilf mir bei der Umsetzung meiner Unterhaltsansprüche ?

Zunächst ist es ganz wichtig, sich mit den Unterhaltspflichtigen selbst zu einigen. Nicht das Anwenden der Rechte bis auf den letzten Cent, sondern das gute Miteinander sollte an erster Stelle stehen. Das Jugendamt kann zwar für den jungen Volljährigen nicht mehr als beauftragter Vertreter handeln, steht aber weiter beratend und unterstützend zur Verfügung. Am sinnvollsten wäre ein Beratungsgespräch mit allen Beteiligten an einem Tisch. Aber auch die Beratung und Unterstützung des jungen Volljährigen alleine ist jederzeit möglich. Ebenfalls ist auch weiterhin möglich, Unterhaltstitel in Form der Jugendamtsurkunde kostenlos erstellen zu lassen. Dieses bedarf allerdings der Freiwilligkeit des Unterhaltspflichtigen. Sollte es allerdings eines Rechtsstreites bedürfen, so ist der junge Volljährige in Eigenverantwortung angehalten sich einen Rechtbeistand zur Rate zu ziehen.
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